Rechtsanwalt Tobias Ziegler – Fachanwalt für Arbeitsrecht –

Flurstr. 17, 40235 Düsseldorf

Tel.: 0211 / 69 07 62 2- 20; Fax: 0211 / 69 07 62 – 23

Web: www.anwalt-ziegler.de; Mail: kontakt@anwalt-ziegler.de
Mandantenbrief Arbeitsrecht – Januar 2006
Kündigung wegen lang anhaltender Krankheit

Ein Maurer erkrankte nach einer Beschäftigung von 20 Jahren an einer Gelenkarthrose an beiden Beinen und konnte fortan nicht mehr zur Arbeit erscheinen. Nach fast einem Jahr erklärte er seinem Arbeitgeber, dass diese Erkrankung ursächlich für seine Arbeitsunfähigkeit sei. Dabei wies er darauf hin, dass er hinsichtlich seines zukünftigen Gesundheitszustandes keine Prognose abgeben könne. Im Anschluss daran kündigte ihm der Arbeitgeber im Wege der ordentlichen Kündigung. Hiermit war der Arbeitnehmer nicht einverstanden. Er ist u.a. der Ansicht, dass von keiner negativen Gesundheitsprognose ausgegangen werden könne, weil keine Gesundheitsprognose erstellt werden könne. 

Das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern schloss sich der Auffassung des Arbeitnehmers nicht an. Es stellte fest, dass die ordentliche Kündigung rechtmäßig ausgesprochen worden sei. Trotz der langen Betriebszugehörigkeit sei eine Weiterbeschäftigung nicht zumutbar, weil die Ungewissheit bezüglich der Wiederherstellung der Gesundheit für den Arbeitgeber sehr belastend sei. Darüber hinaus könne bei einem derartigen Verschleiß der Gelenke nicht damit gerechnet werden, dass der Arbeitnehmer wieder als Maurer tätig sein könne. Er dürfe davon ausgehen, dass dieser insoweit dauerhaft leistungsunfähig sei. 

LAG Mecklenburg-Vorpommern vom 18.05.2005, Az. 2 Sa 7/05

Kündigung wegen eines verbalen Protestes bei einer Versetzung

Ein Soldat sollte wegen Streitigkeiten an seinem Arbeitsplatz an einen anderen Standort versetzt werden. Nachdem er hiergegen wiederholt durch lautstarke verbale Äußerungen protestiert hatte, kündigte ihm sein Arbeitgeber. Der Arbeitgeber hatte ihn zu diesem Zeitpunkt weder zum Dienst am neuen Standort eingeteilt, noch zur Aufnahme der Tätigkeit am neuen Standort aufgefordert. Infolgedessen trat der Soldat bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht mehr zum Dienst an. Der Soldat verlangt nun die Fortzahlung des Lohnes für den Zeitraum der Kündigungsfrist.

Das Landesarbeitsgericht Köln gab der Klage des Soldaten statt. Der Arbeitgeber habe sich in Annahmeverzug befunden, weil er dem Soldaten keinen funktionsfähigen Arbeitsplatz mehr bereit gestellt habe. Infolgedessen konnte dieser seiner Arbeitspflicht nicht nachkommen. In einem derartigen Fall müsse der Arbeitnehmer nicht ausdrücklich erklären, dass er arbeiten wolle. Der Arbeitgeber hätte ihn dort konkret zum Dienst einteilen und ihn zum Antritt auffordern müssen.

LAG Köln vom 25.05.2005, Az. 7 (11) Sa 1347/04

Betriebliche Übung und Schriftformerfordernis im Arbeitsvertrag

Eine Betrieb gewährte seinen Mitarbeitern freiwillig Weihnachtsgratifikationen in Form eines 13. Monatsgehaltes. In den nachfolgenden Jahren wurde durch Betriebvereinbarungen das Weihnachtsgeld zunächst um 50% gekürzt und dann abgeschafft. Im Arbeitsvertrag war keine Weihnachtsgratifikation vereinbart worden. Nach dem Inhalt dieses Vertrages bedürfen Änderungen der Schriftform. 

Das Landesarbeitsgericht München entschied, dass dem Arbeitnehmer kein Anspruch auf Erhalt einer Weihnachtsgratifikation gegenüber seinem Arbeitgeber zustand. Eine entsprechende betriebliche Vereinbarung habe keine Rechtskraft, weil es sich bei der Klausel im Arbeitsvertrag um ein konstitutives Schriftformerfordernis handele. Dieses verhindere das Entstehen einer betrieblichen Übung. 

LAG München vom 25.01.2005, Az. 6 Sa 997/04

DGB-Rechtsschutz-GmbH als Tendenzbetrieb

Nachdem die DGB-Rechtsschutz-GmbH einigen bei ihr beschäftigten Rechtssekretären neue Teamleiterkompetenzen zugewiesen hatte, verweigerte der Betriebsrat hierzu die Zustimmung. Er ist der Ansicht, dass es sich um eine Angelegenheit handele, die der Zustimmungspflicht unterliege. Bei der DGB-Rechtsschutz GmbH handele es sich um ein neu gegründetes Unternehmen, bei dem die Rechtssekretären nicht als Tendenzträger anzusehen seien. 

Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg sah das anders. Es schloss sich der Meinung der Vorinstanz an, wonach für den Arbeitgeber vorliegend der Tendenzschutz des § 118 BetrVG greife. Zu der Tendenz des deutschen Gewerkschaftsgrundes gehöre die Gewährung von Rechtsschutz durch Gewerkschaftsmitglieder. Dies gehe über die reine Anwendung von Rechtskenntnissen hinaus. Es gehe nach der Ansicht der Richter vielmehr um die Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten als gemeiner politischer Aufgabe. Daran ändere auch nichts, dass der Rechtsschutz durch die Gründung der DGB-Rechtsschutz GmbH ausgegliedert worden sei. Von daher seien auch die Rechtssekretäre als Tendenzträger anzusehen. Auf Tendenzbetriebe fänden die Vorschriften über die Beteiligung des Betriebsrates in politischen und personellen Angelegenheiten keine Anwendung. 

LAG Baden-Württemberg vom 10.10.2005, Az. 6 TaBV 11/04
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